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Starke Demokratie braucht starke Mitbestimmung
Die Mitbestimmung ist ein Erfolgsmodell – von ihrer gesetzlichen Verankerung vor 70 Jahren bis 
heute. Das belegen zahlreiche Studien. Dennoch ist Mitbestimmung nicht selbstverständlich: 
Sie muss verteidigt, ausgebaut und an die Zukunft angepasst werden.

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist eine gesell-
schaftspolitische Errungenschaft. Sie bildet einen der 
Grundpfeiler unserer Demokratie. Vor 70 Jahren wurde die 
Mitbestimmung zunächst in den Unternehmen der Monta-
nindustrie gesetzlich verankert, durchgesetzt vom damali-
gen DGB-Vorsitzenden Hans Böckler und unterstützt durch 
viele streikbereite Gewerkschafter. Später wurde das Prin-
zip Mitbestimmung auf alle großen Unternehmen übertra-
gen, ohne jedoch die gleiche Qualität durch echte Parität 
zwischen Arbeitnehmer- 
und Kapitalseite im Auf-
sichtsrat zu erreichen. 
„Mitbestimmung hat sich 
in der Vergangenheit für 
den Ausgleich zwischen 
sozialen und wirtschaftli-
chen Interessen bewährt 
und wird dies auch in Zu-
kunft tun, wie gerade die 
Bewältigung der Corona-
krise zeigt“, sagt Norbert 
Kluge, Geschäftsführer 
der Hans-Böckler-Stiftung. 
„Mitbestimmung durch Betriebs- und Aufsichtsräte ist im-
mer dann besonders wirksam, wenn sie mit starken Tarif-
verträgen und Gewerkschaften zusammenwirkt.“

In den kommenden Monaten wird Böckler Impuls 
in jeder Ausgabe den aktuellen Stand der Forschung 
zur Leistungsfähigkeit der Mitbestimmung präsentie-
ren, begleitend zur neuen Mitbestimmungsinitiative der 
Hans-Böckler-Stiftung. Die Serie beginnt mit einer Studie, 
die zeigt, warum mitbestimmte Unternehmen besser für 
Krisen gerüstet sind. Weitere Analysen belegen, dass Un-
ternehmen, in denen es einen Betriebsrat gibt und Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat mitbestimmen, produkti-
ver und innovativer sind. Sie verfolgen nachhaltigere und 
weniger spekulative Geschäftsmodelle, bieten mehr Aus-

bildungsplätze an und setzen eher auf Qualität als auf Bil-
ligangebote. Auf lange Sicht sind sie daher erfolgreicher. 

„Wider besseres Wissen neigen einige Unternehmer 
und Manager auch heute noch dazu, Mitbestimmungs-
rechte zu schwächen oder gleich ganz zu entziehen“, so 
Kluge. Sie nutzten dafür Gesetzeslücken in Deutschland 
aus oder die Möglichkeiten des europäischen Rechts. „Auf 
europäischer Ebene fordern die Gewerkschaften deshalb 
einmütig, solche Schlupflöcher zu schließen.“ Notwendig 

sei eine neue EU-Rahmen-
richtlinie, die Mindeststan-
dards der Unterrichtung, 
Anhörung und Mitbestim-
mung festschreibt.

Auch in Deutschland 
müsse gesetzlich nachge-
legt werden, etwa durch 
die Vorschrift, alle Arbeit-
nehmer in die gesetzli-
che Mitbestimmung ein-
zubeziehen, unabhängig 
von der jeweiligen Rechts-
konstruktion ihres Unter-

nehmens, erklärt Kluge. Die Aufweichung des Doppel-
stimmrechts für den Vorsitzenden des mitbestimmten 
Aufsichtsrats stehe ebenfalls ganz oben auf der Liste poli-
tischer Forderungen. Zudem sollten Unternehmen stärker 
auch auf Ziele wie gute Arbeit, Klimaschutz und weltweit 
gerechtere Verteilung von Einkommen und Lebenschan-
cen verpflichtet werden. Das zeitgemäße Leitbild, so Klu-
ge, sei das „nachhaltige Unternehmen“. Dessen wesentli-
ches Merkmal sei die Einbeziehung von „Workers‘ Voice“ 
auf allen Ebenen der Corporate Governance, national wie 
transnational. Das nachhaltige Unternehmen treibe so eine 
gesamtgesellschaftliche „Just Transition“ voran – eine ge-
rechte Transformation in Richtung einer ökologisch und 
sozial verträglichen Wirtschaft.<


